Stadt Kronberg im Taunus
Bebauungsplan Nr. 157 ,Am Auernberg“

Textliche Festsetzungen

Stand: 15.01.2026 - Vorentwurf

Ubersichtskarte

AN W
Plangebiet

Ubersichtskarte (© OpenTopoMap)

Nutzungsmatrix

Lfd. Nr. Baugebiet GRZ 4 OKaeb.max.
1a GE 0,6 Y 15 m
1b GE 0,6 Vi 22m
2 GE 0,6 v 15 m
3 GE 0,6 Il 8m

Bei Konkurrenz von GRZ und uberbaubarer Grundsticksflache gilt die engere Festsetzung.
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Rechtsgrundlagen

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt
geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 27.10.2025 (BGBI. 2025 | Nr. 257);

Baunutzungsverordnung (BauNVO) . d. F. der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt
geandert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBI. | Nr. 176);

Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV 90) vom 18.12.1990 (BGBI. | S. 58), zuletzt geandert durch Artikel 6
des Gesetzes vom 12.08.2025 (BGBI. 2025 | S. 189);

Hessische Bauordnung (HBO)i. d. F. vom 28.05.2018 (GVBI. | S. 198), zuletzt geandert durch Gesetz vom
14.10.2025 (GVBI. 2025 Nr. 66)

Hinweis: Festsetzungen des Vorentwurfes werden bis zur Entwurfsfassung weiter konkretisiert.

2.1.

211

Textliche Festsetzungen

Planungsrechtliche Festsetzungen
Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB)
Gewerbegebiet (GE) (§ 8 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO)

Fur das Gewerbegebiet (GE) gilt:

Allgemein zulassig sind (gem. § 8 Abs. 2 BauNVO):

- Gewerbebetriebe aller Art einschliel3lich Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Warme
aus solarer Strahlungsenergie

- Geschéfts-, Buro- und Verwaltungsgebaude

Ausnahmsweise konnen zugelassen werden (gem. § 8 Abs. 3 BauNVO):

- Anlagen fir sportliche Zwecke,

- Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke,

- Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und Be-
triebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegeniber in Grundflache und
Baumasse untergeordnet sind.

Nicht zulassig sind (gem. § 1 Abs. 5 sowie § 1 Abs. 6 BauNVO):

- Einzelhandelsbetriebe aller Art

- Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Warme aus Windenergie
- Lagerhauser

- Lagerplatze als selbstandige Anlagen

- Schank- und Speisewirtschaften

- Betriebe des Beherbergungsgewerbes

- Tankstellen

- Vergnligungsstatten

Zusatzlich sind (gem. § 1 Abs. 5 sowie § 1 Abs. 6 BauNVO) in den Teilbaugebieten 1 und 2
- Handwerksbetriebe

- Produzierendes Gewerbe

nicht zulassig.

MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB)

Hohe baulicher Anlagen (§ 16 Abs. 2 Nr. 4 und § 18 Abs. 1 BauNVO)

Der untere Bezugspunkt fir die Ermittlung der im Bebauungsplan festgesetzten Hohe bauli-
cher Anlagen ist die Fahrbahnoberkante in Strallenmitte (Endausbau) der das jeweilige
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4.1.1

Grundstuck erschliefenden Stralle, gemessen lotrecht vor der Gebaudemitte. Bei Eckgrund-
stiicken ist die niedriger gelegenere Stralte malfgeblich.

Die max. Gebaudeoberkante (OK Geb. max.) ist der hochste Punkt der baulichen Anlage ein-
schlieRlich Attika.

Die zulassigen Hohen der baulichen Anlagen der Teilbaugebiete sind in der Nutzungsmatrix
aufgefiihrt.

Technische Aufbauten, Aufzliige oder Treppenhauser dirfen die festgesetzte maximale Ge-
baudehohe oder die vorhandene Dachhaut um bis zu 3,00 m Uberschreiten, sofern sie auf
maximal 20 % der Dachflache angeordnet sind und ein Abstand von mindestens 3,00 m zum
Schnittpunkt der Aufenwand mit der héchsten Dachhaut eingehalten wird.

Zahl der Vollgeschosse (§ 16 Abs. 5 BauNVO)

Im Teilbaugebiet Nr. 1b ist ein Hochpunkt mit bis zu VI-Vollgeschossen zulassig.
Staffelgeschosse Giber den maximal zulassigen Geschossen sind unzulassig
Grundflachenzahl (§19 Abs. 4 BauNVO)

Die festgesetzte Grundflachenzahl darf durch die in § 19 Abs. 4 Satz 1 BauNVO bezeichne-
ten Anlagen bis zu einer GRZ von 0,8 Uberschritten werden.

Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB und § 22 Abs. 4 BauNVO)

Abweichende Bauweise: Gebaude in offener Bauweise diirfen eine Lange von 75 m nicht tber-
schreiten.

Abweichend von § 6 HBO sind zu den seitlichen Grundstiicksgrenzen Abstandsflachen von
jeweils mindestens 5,00 m einzuhalten.

Griinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
Offentliche Griinflichen
Offentliche Griinflaiche Zweckbestimmung "Regionalparkroute”

Mindestens 50% der Gesamtflache sind als Extensivwiesenflache anzulegen. Mindestens 15%
der Gesamtflache sind als Strauchflachen anzulegen. Je 100 m? ist ein Baum 2. WO (Wuchs-
ordnung) zu pflanzen. Darliber hinaus sind Graser- und Staudenflachen aus einheimischen
Arten und MaBnahmen zur Férderung der Biodiversitat (z.B. Totholzhaufen fiir Eidechsen) zu-
lassig.

Fur die Gehdlzpflanzungen sind ausschlieBlich heimische Gehdlze der Pflanzliste D zu ver-
wenden. Strauchpflanzungen sind nach den allgemeinen Pflanz- und Pflegebestimmungen
nach Kap. 6 zu pflanzen. Extensivwiesenflachen sind als zweischiirige Wiese herzustellen und
extensiv dauerhaft zu unterhalten (1. Mahd nicht vor dem 15.06. eines Jahres, keine Biozidan-
wendung und keine Diingerausbringung).

Der Anteil befestigter Flachen (z.B. Wege und Aufenthaltsflachen) darf max. 10 % betragen.

MaBRnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)

Artenschutzrechtliche MaBnahmen

Vermeidung von Vogelschlag
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6.1

6.2

Zur Vermeidung von Vogelschlag sind Glasflachen und Glasfassaden ab einer Flache von
mehr als 10 m? mit geeigneten, flir Végel sichtbaren Oberflachen auszufiihren.

Schutz von Kleintieren

Zum Schutz von Kleintieren sind Hofablaufe, Lichtschachte und ahnliche Anlagen durch ge-
eignete Mittel gegen das Hineinfallen und Verenden von Kleintieren sowie Dachrinnenablaufe
durch Drahtvorsatze zu sichern.

Beleuchtung

Im Plangebiet ist bei einer Beleuchtung die Lichtausstrahlung jeder Leuchte auf den unteren
Halbraum in einem Strahlungswinkel bis 70 Grad, unter Verwendung vollstandig gekapselter
Leuchtengehaduse, die kein Licht nach oben emittieren, zu beschranken, sofern Belange der
Verkehrssicherheit nicht entgegenstehen.

Es sind zur Vermeidung und Minimierung von Beeintrachtigungen nachtaktiver Insekten (,in-
sektenfreundliche® AuRenbeleuchtungen) mit einem UV-armen Lichtspektrum (z.B. Natrium-
dampf-Hochdruckleuchten, Natriumdampf-Niederdruckleuchten, LED-Leuchtmittel) zulassig.
Die Farbtemperatur muss unter 3.000 Kelvin und die Wellenlange tber 500 nm liegen, sofern
Belange der Verkehrssicherheit nicht entgegenstehen.

Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(89 Abs. 1 Nr. 25 a +b BauGB)

Allgemeine Pflanz- und Pflegebestimmungen

Gehdlze und Vegetationsflachen sind fachgerecht anzulegen, dauerhaft zu unterhalten und zu
pflegen. Die Bepflanzung hat innerhalb eines Jahres nach Baufertigstellung zu erfolgen. Ab-
gangige Geholze und Pflanzausfalle sind in der darauffolgenden Pflanzperiode in gleicher Qua-
litat zu ersetzen. Die Verwendung von Geovlies/Plastikfolie zur Gartengestaltung ist nicht zu-
lassig.

Fir alle anzupflanzenden Gehdlze gilt:

e Die Artenauswahl fir Geholzpflanzungen hat standortgerecht und klimaresilient ge-
maf Pflanzliste D zu erfolgen.

e Fir die PflanzgroRen gelten (sofern nichts anderes festgesetzt ist) folgende Festle-
gungen als verbindlich und stellen Mindestgrofien dar:

GrolRkronige Baume | WO 3 xv mDB STU 18/20
Mittelkronige Baume Il WO 3 xv mDB STU 16/18
Straucher 3 xv mB 125/150

Kleinstraucher 3 xv mB 80/100

O O O O

e Der durchwurzelbare Raum muss bei Baumen 1. WO mindestens 24 m? und bei
Baumen 2. WO mindestens 18 m® umfassen.

Flache zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
Innerhalb der ausgewiesenen Flache zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonsti-

gen Bepflanzungen ist eine geschlossene Geholzstruktur mit je einem Strauch je 2 m? der Ar-
tenliste 3 der Pflanzliste D zu pflanzen.
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Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften
(Satzung gemaR § 91 Abs. 1 HBO i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB)

Festsetzung zur Gestaltung (§ 91 Abs. 1 Nr. 1 HBO)

Dachform und Dachneigung: Zulassig sind Flachdacher und flach geneigte Dacher mit einer
Neigung von max. 15°. (vgl. auch TF B 4.1)

Die Anlagen zur Nutzung der Solarenergie sollen einen Abstand von der nachstgelegenen
Gebaudeaufllenwand einhalten, der mindestens so grof ist, wie die Hohe der Anlage. Die An-
lagen sind blendfrei auszufiihren.

Dach- und Fassadenflachen sind in nicht spiegelnden Materialien auszufiihren.
Photovoltaikanlagen sind hiervon ausgenommen.

Als Fassadenfarben sind gedeckte Farbtdne zu verwenden, d. h. helle, nichtreflektierende
und nicht grell wirkende Oberflachen werden ausdriicklich empfohlen.

Gebaudefassaden mit einer zusammenhangenden Lange von tiber 50 m sind durch horizon-
tale oder vertikale Fassadengliederungen, Vor- oder Riickspriinge, Gebaudeeinschnitte oder
eigenstandig ablesbare Baukdrper zu unterbrechen.

Einfriedungen (Mauern, Zaune, Hecken etc.) (§ 91 Abs. 1 Nr. 3 HBO)

Zulassig sind offene Einfriedigungen wie z.B. Drahtgeflecht, Holzlatten, Stabgitter bis zu einer
Hohe von max. 2,5 m Uber Gelandeoberkante zzgl. nach innen gewinkeltem Ubersteigschutz
sowie Hecken. Ein Mindestbodenabstand von 15 cm ist einzuhalten, um die Durchgangigkeit
fur Kleintiere zu gewahrleisten.

Einfriedungen sind auf einer Ladnge von mind. 50 % mit einheimischen, standortgerechten
Laubstrauchern gem. Artenliste 3 der Pflanzliste D anzupflanzen (einreihige Pflanzung, Ab-
stand zwischen den Einzelpflanzen max. 0,75 m) oder mit Kletterpflanzen gem. Artenliste 6
der Pflanzliste D zu beranken.

Begriinungen/Grundstiicksfreiflachen (§ 91 Abs. 1 Nr. 5 HBO)

Dachbegrinung: Die Dacher im Gewerbegebiet sind zu 70% in extensiver Form fachgerecht
und dauerhaft in Anlehnung an Artenliste 4 der Pflanzliste D zu begriinen. Die Begriinung ist
dauerhaft zu erhalten. Die Vegetationstragschicht muss mindestens 15 cm Starke betragen.

Fassadenbegriinung: GebaudeauRenseiten, bei denen der Flachenanteil von Wandoéffnun-
gen weniger als 10 % betragt, sind mit ausdauernden Kletterpflanzen gemaf Artenliste 5 der
Pflanzliste D zu begriinen. Die Begriinung ist dauerhaft zu erhalten und bei Verlust zu erset-
zen. Je Kletterpflanze ist eine Pflanzflache von mindestens 1,0 m? herzustellen. Als Richtwert
gilt eine Pflanze pro 2,0 m Wandlange.

Wasserrechtliche Festsetzung (§ 37 Abs. 4 Satz 2 HWG)

Das Niederschlagswasser von nicht dauerhaft begriinten Dachflachen ist in Zisternen mit ei-
ner MindestgréfRe von 10 m*® zu sammeln und als Brauchwasser zur Garten-/Grinflachenbe-
wasserung zu verwerten, sofern wasserwirtschaftliche und gesundheitliche Belange nicht ent-
gegenstehen.

Kennzeichnungen und Hinweise

Satzungen der Stadt Kronberg im Taunus
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Es gilt die zum Zeitpunkt der Bauantragsstellung wirksame Fassung:

e Satzung zum Schutz der Griinbestande der Stadt Kronberg im Taunus
(Baumschutzsatzung),

e Satzung Uber die Pflicht zur Schaffung von Stellplatzen oder Garagen der Stadt
Kronberg im Taunus (Stellplatzsatzung), mit Ausnahme der unter Teil Il Abschnitt 2
festgesetzten Abweichung,

e Satzung Uber den Bau und den Betrieb von Regenwasser-Nutzungsanlagen der Stadt
Kronberg im Taunus (Zisternensatzung),

e Satzung zur Erfullung der Pflicht zur Abwasserbeseitigung (Entwasserungssatzung),

e Satzung zur Erflullung der Pflicht zur Wasserversorgung (Wasserversorgungssatzung).

2 Umgang mit Niederschlagswasser von Dachflachen

Das auf den Dachflachen anfallende Niederschlagswasser der neu geplanten Gebaude
kann auf den privaten Grundstlicken zur Gartenbewasserung aufgefangen oder als
Brauchwasser verwendet werden, sofern wasserwirtschaftliche oder gesundheitliche
Grunde dem nicht entgegenstehen. Bei Einbau von Speicheranlagen (z. B. Zisternen) gelten
die entsprechenden Satzungen der Stadt Kronberg im Taunus.

3 Schutz des Grundwassers
Gemal § 5 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sind nachteilige Veranderungen des Grundwas-
sers zu vermeiden. Im Rahmen der geplanten MalRnahmen darf diese weder qualitativ noch
quantitativ beeintrachtigt werden.

4 Heilquellenschutzgebiet
Das Plangebiet liegt in der Schutzzone C des festgesetzten Heilquellenschutzgebietes
(WSG-ID: 434-061) fur die staatlich anerkannten Heilquellen Theodorus Quelle der Stadt
Kronberg. Die Schutzgebietsverordnung vom 30.10.1985 (StAnz: 48/85, S. 2175 ff) ist zu be-
achten.

5 Trinkwasserschutzgebiet
Das Plangebiet liegt in der Schutzzone IlIB des im Festsetzungsverfahren befindlichen Trink-
wasserschutzgebietes (WSG-ID: 436-033) fiir die Gewinnungsanlagen Brunnen I+l
~Schwalbach" der Stadt Schwalbach.

6 Bodendenkmaler

Werden bei Erdarbeiten Bau- oder Bodendenkmaler bekannt, so ist dies der hessenArchaolo
gie am Landesamt fur Denkmalpflege Hessen, AulRenstelle Darmstadt, oder der Unteren
Denkmalschutzbehdrde unverzuglich anzuzeigen.

Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveran-
derten Zustand zu erhalten und in geeigneter Weise vor Gefahren fiir die Erhaltung des Fun-
des zu schitzen (§ 21 HDSchG).

7 Altlasten und Altablagerungen

Bei allen Baumalinahmen, die einen Eingriff in den Boden erfordern, ist auf sensorische Auf-
falligkeiten zu achten. Werden solche Auffalligkeiten des Untergrundes festgestellt, die auf
das Vorhandensein von schadlichen Bodenverunreinigungen hinweisen, ist umgehend das
Regierungsprasidium Darmstadt, Abteilung Umwelt Darmstadt (Dez. IV/F-41.5) zu informie-
ren.

8 Baugrund und Bodenschutz

Wahrend der Bauphase sind die gesetzlichen Vorgaben zum Bodenschutz, u. a. nach § 202
BauGB bzw. DIN 18915 (z.B. Einschrankung des Baufeldes, Schutz der verbliebenen
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Randflachen mit intakten Bdden, sachgemale Bodenlagerung, schichtgerechtes Lagern und
Wiedereinbauen v.a. der natlrlichen Béden) zu beachten. Folgende bodenbezogene Minde-
rungsmalnahmen sind wahrend der Bauphase nach Mdglichkeit zu berlcksichtigen: - Sach-
gerechte Zwischenlagerung und Wiedereinbau des Oberbodens (DIN 18915, DIN 19731),
Bodenschichten unterschiedlicher Eignungsgruppen sind getrennt auszubauen und in Mieten
getrennt zu lagern. - Eine Verdichtung des Bodens in Bereichen der zeitweiligen Nutzung z.B.
durch Baumaschinen ist durch geeignete Malnahmen auf ein Minimum zu reduzieren.

- Im Bereich temporarer Lagerflachen ist der Oberboden abzutragen.

- Berlicksichtigung der Witterung beim Befahren von Béden: Bodenarbeiten sollten nur mit
ausreichend abgetrockneten Béden vorgenommen werden vorzugsweise mit leichten Maschi-
nen mit geeignetem Fahrwerk (z. B. Raupenbagger), die ,vor Kopf* arbeiten kénnen.

Baufreihaltezone (§ 23 Abs. 1 HStrG)

AuBerhalb der zur ErschlieBung der anliegenden Grundstiicke bestimmten Teile der Orts-

durchfahrt dirfen langs der LandesstralRen und Kreisstrallen

e Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m, jeweils gemessen vom aulReren
Rand der Fahrbahn,

e bauliche Anlagen, die Gber Zufahrten an Landesstral3en oder Kreisstrallen unmittelbar
oder mittelbar angeschlossen werden sollen, nicht errichtet werden.

Satz 1 Nr.1 gilt entsprechend fir Aufschittungen oder Abgrabungen gréReren Umfangs.

Aufgrund der bestehenden Stralkenverhaltnisse und der bestehenden Verengung aufgrund
des Bahniiberganges beantragt die Stadt Kronberg eine Uberschreitung der Baufreihaltezone
zu Gunsten der Bauflachen um 5,00 m.

SchutzmaBnahmen fiir Leitungen und Trinkwasserversorgungsanlagen

Erdarbeiten, Bau- und PflanzmalRnahmen im Bereich von Ver- und Entsorgungsleitungen
sind mit dem jeweiligen Ver- und Entsorgungstrager im Voraus abzustimmen und die entspre-
chenden Auskiinfte und Leitungsplane sind bei dem jeweiligen Ver- und Entsorgungstrager
einzuholen. Grundsatzlich diirfen die Versorgungsleitungen nicht Gberbaut werden. Es wird
auf die jeweils gltigen DIN-Normen, Bestimmungen, Vorschriften und Merkblatter verwiesen.
Pflanzmaflinahmen im Nahbereich zu Versorgungsleitungen sind mit dem Versorgungstrager
abzustimmen.

Tiefwurzelnde Baume missen It. DIN 18920 und den technischen Richtlinien GW 125 einen
Mindestabstand von 2,50 m zu Versorgungsleitungen aufweisen. Wird dieser Abstand unter-
schritten, so sind die Ver- und Entsorgungsleitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu sichern
oder die Standorte der Baume entsprechend zu verschieben.

Klimaschutz und Klimaanpassung

Das Plangebiet liegt im Einwirkungsbereich einer lokalen Kaltluftleitbahn entlang des Wester-
bachs.

Bei der Bauausfiihrung und Freiraumgestaltung wird empfohlen, die Kaltluftabflussrichtung zu
bericksichtigen, insbesondere durch:

— Vermeidung zusatzlicher groRvolumiger Barrieren im nérdlichen Abflusskorridor,

— Freihaltung bodennaher Raume zwischen den Baukdrpern,

— Durchlassige Freiraumgestaltung in Richtung Westerbach.

Die Aussagen beruhen auf den Ergebnissen des Klimagutachtens (OKOPLANA 2025).
Artenschutz

Auf den vorliegenden artenschutzrechtlichen Fachbeitrag (Plan O 12/2025) wird hingewiesen.

PlanES, 35392 GielRen — 01/2026



Stadt Kronberg im Taunus: Bebauungsplan Nr. 157 ,Am Auernberg" 8

13

D)

Auf die unmittelbar wirkenden Bestimmungen des besonderen Artenschutzrechtes (§ 44
BNatSchG) wird ausdricklich hingewiesen. Hieraus ergeben sich ungeachtet anderer Be-
stimmungen folgende Erfordernisse:

Mafnahmen zum Artenschutz (CEF-MaRRnahmen) werden in Abstimmung mit den zustandi-
gen Behdrden bis zum Entwurf weiter konkretisiert.

V 01: Notwendige Rickschnitts-, Fall- und Rodungsmafnahmen sowie die Baufeldraumung
missen aufderhalb der gesetzlichen Brutzeit, also nur zwischen dem 1. Oktober und dem
28./29. Februar eines Jahres, stattfinden. Ausnahmen sind mit der Naturschutzbehdrde im
Einzelfall abzustimmen und mit einer Umweltbaubegleitung abzusichern.

V 02: Baumfallarbeiten und der Riickbau baulicher Anlagen (Gebaude) erfolgen aufl3erhalb
der Fortpflanzungszeit von Fledermausen, also im Winterhalbjahr, jedoch bei frostfreier Wet-
terlage. Vor den Fall- und Rickbauarbeiten sind die Baume bzw. Baumhoéhlen und Spalten,
sowie Gebaude durch eine fachkundige Person auf die Anwesenheit von Fledermausen hin
zu prufen. Bei Anwesenheit von Fledermausen ist das weitere Vorgehen mit der Naturschutz-
behorde abzustimmen. Der Verlust von genutzten Quartierstrukturen ist durch die Installation
von adaquaten Ersatzquartieren im Verhaltnis 1:3 zu kompensieren.

V 03: Gesunder Laubbaumbestand ist zu erhalten, sofern er nicht unmittelbar durch die Bau-
mafRnahme betroffen ist. Der zu erhaltende Bewuchs ist wahrend der Bauarbeiten geman
DIN 18920 ,Schutz von Baumen, Pflanzenbestanden und Vegetationsflachen bei Baumal}-
nahmen* zu schiitzen. Dies gilt auch fir Baume, die nicht auf dem Baugrundstiick stehen. Auf
den Verbleib eines ausreichend grof3en Wurzelraums ist zu achten.

E 01: Bei Pflanz- und Saatarbeiten im Plangebiet sollte nur Pflanz- bzw. Saatgut regionaler
Herkunft verwendet werden.

E 02: Fur Gebaudeverglasungen ist UV-Licht reflektierendes Glas, sogenanntes Vogelschutz-
glas, zu verwenden.

In Bezug auf den Schutz von Tier- und Pflanzenarten, insbesondere Insekten (§ 35 HeNatG)
ist auf eine insektenfreundliche Gestaltung der Freibereiche zu achten. Der flachige Einbau
von Schotter-, Splitt-, Mineralstoff- oder Kiesflachen sowie loser Material- und Steinschittun-
gen zur Gestaltung der Freibereiche ist grundsatzlich untersagt.

SchutzmaBnahmen fiir Leitungen und Trinkwasserversorgungsanlagen

Voraussetzung fur die Planungen von Grunflachen bildet die aktuelle Version des DVGW-Ar-
beitsblattes GW 125 ,Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen.” Tief-
wurzelnde Baume mussen It. DIN 18920 und den technischen Richtlinien GW 125 einen Min-
destabstand von 2,50 m zu Versorgungsleitungen aufweisen. Wird dieser Abstand unter-
schritten, so sind die Ver- und Entsorgungsleitungen gegen Wurzeleinwirkungen zu sichern
oder die Standorte der Baume entsprechend zu verschieben.

Pflanzmalinahmen im Nahbereich zu Versorgungsleitungen sind mit dem Versorgungstrager
abzustimmen.

Artenauswahl

Artenliste 1 Baume . Wuchsordnung: Pflanzqualitdt mind. H., 3x v., 18-20
Acer glutinosa Schwarz-Erle

Acer pseudoplatanus Bergahorn Quercus petraea Traubeneiche

Acer platanoides Spitzahorn Quercus frainetto Ungarische Eiche
Castanea sativa Esskastanie Quercus robur Stieleiche

Fagus sylvatica Rotbuche Quercus robur ,Fastigiata“ Sduleneiche
Quercus rubra Roteiche Sorbus intermedia* Schwed. Mehlbeere
Liriodendron tulipifera Amerik. Tulpenbaum Sophora japonica Jap. Schnurbaum
Prunus avium Vogelkirsche Tilia cordata* Winterlinde in Sorten
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Quercus cerris Zerr-Eiche in Sorten Tilia platyphyllos Sommer-Linde
Tilia tomentosa ,Brabant’ Brabanter Silberlind Tilia x europaea Hollandische Linde

*einheimische Arten

Artenliste 2 Baume Il. Wuchsordnung: Pflanzqualitat mind. H., 3xv., 16-18 Hei., 2xv., 100-

150

Acer campestre ,Elsrijk" Feldahorn Pyrus pyraster Wildbirne

Acer monspessulanum*  Franzdsischer Ahorn Robinia pseudoacacia i.S. Robinie

Alnus x spaethii Purpur-Erle Sorbus aria* Mehlbeere in Sorten
Sorbus aucuparia Eberesche Salix caprea Salweide
Liquidambar styraciflua  Amerik. Amberbaum Tilia cordata ,Greenspire* Amerik. Stadtlinde
Malus sylvestris Wildapfel Ulmus hollandica ,Lobel* Schmalkronige Stad-
tulme

*einheimische Arten

Artenliste 3 Straucher: Pflanzqualitat mind. Str., 2 x v. 100-150

Amelanchier ovalis Felsenbirne Ligustrum vulgare Liguster

Carpinus betulus Hainbuche Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche

Cornus mas Kornelkirsche Mespilus germanica Mispel

Cornus sanguinea Hartriegel Philadelphus coronaria  Europ. Pfeifenstrauch
Prunus padus Traubenkirsche

Ribes sanguineum Blut-Johannisbeere Corylus avellana Hasel

Rosa div. spec. Strauchrosen

Crataegus monogyna WeilRdorn Rosa rubiginosa Wein-Rose

Frangula alnus Faulbaum Sambucus nigra Schwarzer Holunder

Euonymus europaeus Europ. Pfaffenhiitchen Viburnum lantana Wolliger Schneeball

Artenliste 4 Dachbegriinung: Pflanzqualitat Sprossen und Samen

Achillea millefolium Gemeine Schafgarbe Sedum album WeilRer Mauerpfeffer
Centaurea cyanus Kornblume Sedum floriferum Fetthenne
Hieracium pilosella Habichtskraut Sedum hybridum Mongolen-Sedum
Potentilla verna Fingerkraut Sedum reflexum Tripmadam
Origanum vulgare Wilder Majoran Sedum sexangulare Milder Mauerpfeffer
Thymus serpyllum Thymian Sedum spurium Teppich-Sedum

Artenliste 5 Rank- und Klettergewachse: Pflanzqualitat Topfballen 2 x v. 60-100 m

Clematis vitalba Waldrebe Lonicera caprifolium Echtes Geillblatt
Hedera helix Efeu Lonicera henryi Henrys Geissblatt

Partenocissus spec. Wilder Wein
Hydrangea petiolaris Kletterhortensie Vitis vinifera Wein

PlanES, 35392 GielRen — 01/2026



	Nutzungsmatrix
	Bei Konkurrenz von GRZ und überbaubarer Grundstücksfläche gilt die engere Festsetzung.
	Rechtsgrundlagen
	Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 
	(Satzung gemäß § 91 Abs. 1 HBO i. V. m. § 9 Abs. 4 BauGB)

